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Wir arbeiten – sofern zwingende gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen - ab dem 1. Januar 2017 ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) sowie der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 – ADSp 2017 – und – soweit diese für die Erbringung logistischer Leistungen 
nicht gelten – nach den Logistik-AGB, Stand 2019, die auf unserer Website unter www.sterac.de eingesehen werden können und in unseren Geschäftsstellen ausliegen und die 
wir Ihnen auf Anforderung gerne auch zusenden. Hinweis: Die ADSp 2017 weichen in Ziffer 23 hinsichtlich des Haftungshöchstbetrages für Güterschäden (§ 431 HGB) vom 
Gesetz ab, indem sie die Haftung bei multimodalen Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung und bei unbekanntem Schadenort auf 2 SZR/kg und im Übrigen die 
Regelhaftung von 8,33 SZR/kg zusätzlich auf 1,25 Millionen Euro je Schadenfall sowie 2,5 Millionen Euro je Schadenereignis, mindestens aber 2 SZR/kg, beschränken. 
Gerichtsstand ist Hamburg - Eingetragen beim Amtsgericht Reinbek: HRB 2925 - Geschäftsführer: Gerald Rackebrandt und Nicola Rackebrandt - USt-Id-Nr.: DE 1186 777 29 
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Informationen zum ETS und der STERAC Energy-Surcharge 
 
 
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,  
 
wir möchten Sie über bedeutende Veränderungen im Schiffsverkehr informieren, die seit dem 01.01.2024 
im Rahmen des EU-Emissions-Trading-System (ETS) gelten. Diese Veränderungen werden sich 
zukünftig auch auf die Abrechnungen der Speditionen an Ihre Kunden auswirken. Als verlässlicher 
Partner für Ihre Transportbedürfnisse von und nach Großbritannien sowie Irland, möchten wir Sie über 
die Entwicklungen und Auswirkungen, von denen auch Sie betroffen sind, informieren.  
 
Die Europäische Union hat sich verpflichtet, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 55% 
zu reduzieren, um ihr langfristiges Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Um dieses ehrgeizige 
Ziel zu unterstützen, hat die EU spezielle Maßnahmen für den Schiffsverkehr erlassen. 
 
Hier sind die wichtigsten Informationen, welche Sie über die Vorschriften wissen sollten:  
Quelle: https://www.cldn.com/baf-and-fuel/cargo 
 

1. EU-Zuschläge für Treibhausgasemissionen: Ab 2024 sind Schifffahrtsunternehmen, die 
zwischen den Häfen in der EU/EWR verkehren, dazu verpflichtet, jährliche EU-Zuschläge (EUAs) 
für Treibhausgasemissionen zu entrichten. Diese Zuschläge zielen darauf ab, den Schiffsverkehr 
nachhaltiger zu gestalten und die CO2-Emissionen zu reduzieren 

2. Abdeckung der Zuschläge nach Routen: Bei Fahrten zwischen EU/EWR-Häfen und Nicht-
EU/EWR-Häfen deckt das ETS 50% der Emissionen ab und bei Fahrten zwischen EU/EWR-
Häfen deckt das ETS 100% der Emissionen ab.  

3. Prozentuale Staffelung: Der ETS-Zuschlag deckt 40% der gesamten CO2-Emissionen im Jahr 
2024. Mit dem Jahr 2025 kommt es zu einer Staffelung auf 70% bis der ETS-Zuschlag 100% der 
CO2-Emissionen im Jahr 2026 decken wird.  

4. Auswirkungen auf unsere Transportkunden: Wir waren der Meinung, dass wir diese, seit 
Anfang des Jahres anfallenden, zusätzlichen Kosten über unsere bestehenden Raten abdecken 
können, allerdings müssen wir nach intensiven Auswertungen nun feststellen, dass dies leider 
nicht länger möglich ist und müssen daher, ab dem 01.10.2024, einen entsprechenden Zuschlag 
erheben. 

 
Um die Abrechnung möglichst einfach zu gestalten haben wir uns entschieden, die Kosten auf Basis pro 
0,5 Lademeter weiterzugeben. Die Preisstaffelung stellt sich wie folgt dar: 
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LDM bis GB IRL 

 
Abrechnung per 

0,5 0,79 € 2,31 € Sendung 

1 1,58 € 4,63 € Sendung 

1,5 2,37 € 6,94 € Sendung 

2 3,16 € 9,26 € Sendung 

2,5 3,95 € 11,57 € Sendung 

3 4,73 € 13,89 € Sendung 

3,5 5,52 € 16,20 € Sendung 

4 6,31 € 18,52 € Sendung 

4,5 7,10 € 20,83 € Sendung 

5 7,89 € 23,14 € Sendung 

5,5 8,68 € 25,46 € Sendung 

6 9,47 € 27,77 € Sendung 

6,5 10,26 € 30,09 € Sendung 

7 11,05 € 32,40 € Sendung 

7,5 11,84 € 34,72 € Sendung 

8 12,62 € 37,03 € Sendung 

8,5 13,41 € 39,34 € Sendung 

9 14,20 € 41,66 € Sendung 

9,5 14,99 € 43,97 € Sendung 

10 15,00 € 44,00 € Sendung 

10,5 15,00 € 44,00 € Sendung 

11 15,00 € 44,00 € Sendung 

11,5 15,00 € 44,00 € Sendung 

12 15,00 € 44,00 € Sendung 

12,5 15,00 € 44,00 € Sendung 

13 15,00 € 44,00 € Sendung 

FTL 15,00 € 44,00 € Sendung 

 
 
 
Des Weiteren haben wir die Entwicklung der BAF über die letzten Jahre ausgewertet. Es zeigt sich, dass 
die Kosten seit 2020 um ca. 150€ gestiegen sind. Aus diesem Grund müssen wir auch diese Kosten ab 
2025 als flexiblen Zuschlag in unsere Angebote und Offerten aufnehmen. 
 
Um eine transparente, übersichtliche Abrechnung für Sie zu gewährleisten, werden wir daher ab Januar 
2025 die Energy-Surcharge auf unseren Rechnungen aufführen, welche sich aus den Zuschlägen für 
Diesel, der BAF und des ETS zusammensetzt. Wie hoch der prozentuale Anteil der jeweiligen Zuschläge 
sein wird, wird auf Ihrer Rechnung ausgewiesen. Dieses Schreiben dient als allgemeines 
Informationsschreiben. Für genauere Informationen bezüglich der Einführung und Umsetzung, erhalten 
Sie zum gegebenen Zeitpunkt weitere Informationen.  

http://www.sterac.de/
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Alle 3 Zuschläge werden monatlich angepasst. Die Anpassungen erfolgen jeweils zum 1. Tag des 
Kalendermonats und gelten für einen Kalendermonat. 
 
Die Umsetzung dieser neuen Vorschriften ist ein Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft. Wir 
danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Zusammenarbeit.  
Sollten Sie zusätzliche Informationen benötigen oder weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich 
an unser Vertriebs-Team unter vertrieb@sterac.de zu wenden.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
ppa. Stefan Minhorst 

http://www.sterac.de/
mailto:vertrieb@sterac.de

